
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
der E. Ernst GmbH, 77704 Oberkirch-Zusenhofen 

 
1. Allgemeines:  

1.1 Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere 
Lieferbedingungen. Allgemeine Einkaufsbedingungen des Bestellers gelten auch 
dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals ausdrücklich widersprechen. Unsere 
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers 
die Lieferungen vorbehaltlos ausführen. 

1.2 Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von 
§ 14 BGB, wenn der Vertrag zum Betrieb des Unternehmens gehört sowie 
gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichem 
Sondervermögen im Sinne von § 310 I BGB. 

2. Angebot, Vertragsabschluß und Umfang der Lieferung: 

2.1 Unsere Angebote sind bis zur endgültigen Auftragsbestätigung freibleibend. 

2.2 Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßge-
blich; Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. 

2.3 Die Bestellung des Kunden ist ein bindendes Angebot. Wir sind berechtigt, dieses 
Angebot innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung 
anzunehmen oder dem Besteller innerhalb dieser Frist die bestellte Ware 
zuzusenden. 

2.4 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns 
eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Sie 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Zeichnungen und andere 
Unterlagen, die zu den Angeboten gehören, sind uns unverzüglich zurückzugeben, 
wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird. 

3. Preise, Zahlungsbedingungen, Verzug 

3.1 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise nach Ablauf von 6 Wochen seit dem 
Vertragsschluss entsprechend zu erhöhen, wenn nach Vertragsschluss Erhöhungen 
der Preisfaktoren, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Material-
Preissteigerungen, eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nach-
weisen. 

3.2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist unsere Forderung ohne Abzug innerhalb von 
30 Tagen ab Rechnungsstellung zu leisten. 

3.3 Die Vergütung von Kostenanteilen für Werkzeuge ist in den Preisen für spezielle 
Produkte berücksichtigt. Der Besteller erwirbt dadurch kein Eigentum an diesen 
Werkzeugen; sie bleiben unser Eigentum. 

3.4 Soweit keine entgegenstehenden Zahlungsziele vereinbart wurden, tritt der Verzug 
spätestens 30 Tage nach Zugang unserer Rechnung ein. Verzugszinsen werden der 
gesetzlichen Regelung entsprechend mit 8 %-Punkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich berechnet. Die Geltendmachung eines 
weiteren Schadens ist hierdurch nicht ausgeschlossen. 

3.5 Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist 
nur dann zulässig, wenn die Gegenforderungen anerkannt, unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann darüber hinaus nur 
geltend gemacht werden, wenn die Gegenforderung aus demselben 
Vertragsverhältnis resultiert. 

4. Lieferzeit 

4.1 Termine für Lieferungen und Leistungen sind nur verbindlich, wenn sie von uns 
ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Fixgeschäfte müssen ausdrücklich als 
solche vereinbart werden. Die Lieferfrist beginnt mit Zugang der Auftragsbestätigung, 
jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen. 

4.2 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das 
Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 

4.3 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeits-
kämpfen, insbesondere Streik oder Aussperrung, sowie beim Eintritt unvorher-
gesehener Ereignisse, die wir nicht zu vertreten haben. Dies gilt auch, wenn diese 
Umstände bei Unterlieferern eintreten. 

4.4 Geraten wir mit unserer Leistung in Verzug, so ist der Besteller berechtigt, eine 
Verzugsentschädigung zu fordern; sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 
ein halbes Prozent vom Wert des Teils der Gesamtlieferung, der infolge der 
Verspätung nicht rechtzeitig benutzt werden kann, insgesamt aber höchstens 5 % 
des gesamten Warenwerts. Beruht die Verzögerung auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, so haften wir für vorhersehbare Schäden nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Das Rücktrittsrecht des Bestellers bleibt unberührt. 

5. Gefahrübergang und Versand 

5.1 Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über, 
und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, 
z. B. die Versandkosten oder Anfuhr übernommen haben. 

5.2 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten 
hat, so geht die Gefahr ab dem Tag der Versandbereitschaft auf den Besteller über. 

5.3 Auf Wunsch des Bestellers wird auf seine Kosten die Sendung durch uns nach 
seinen Angaben versichert. 

5.4 Teillieferungen in zumutbarem Umfang sind zulässig. 

6. Sach- und Rechtsmängel 

6.1 Wir erbringen die zugesagten Leistungen nach dem zur Zeit der Beauftragung 
geltenden Stand der Technik sowie den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen 
unter Beachtung der branchenüblichen Sorgfalt. Ist uns vom Kunden die 
Herstellungsweise und/oder die Materialzusammensetzung vorgeschrieben, so 
haften wir insoweit nicht für Mängel. 

6.2 Der Besteller hat die Lieferung unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen; 
Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Ablieferung, versteckte Mängel innerhalb 
von 8 Tagen nach Entdeckung schriftlich zu rügen. 

6.3 Soweit unsere Leistung innerhalb der Verjährungsfrist einen Sach- oder Rechts-
mangel (nachstehend: Mangel) aufweist, dessen Ursache bereits zum Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs vorlag, so hat der Besteller nach unserer Wahl Anspruch auf 
Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Nachlieferung. Die hierzu notwendigen 
Aufwendungen wie z. B. Lohn-, Material-, Transport- und Wegekosten tragen wir nur, 
soweit diese Aufwendungen sich nicht dadurch erhöhen, dass ein Liefergegenstand 
nachträglich an einen anderen Ort als den Sitz des Bestellers verbracht wurde, es 
sei denn, diese Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
Ersetzte Teile werden unser Eigentum und sind an uns zurückzugeben. 

6.4 Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt - 
unbeschadet etwaiger Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche nach 
Ziffer 7 - die Vergütung zu mindern oder - sofern unsere Pflichtverletzung nicht 
unerheblich ist - vom Vertrag zurückzutreten. 

6.5 Voraussetzung für unsere Mängelhaftung ist, dass  

 a) diese nicht auf ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter  

  Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Ab- 

  nutzung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, ungeeigneten Betriebs- 

  mitteln, Austauschwerkstoffen, mangelhaften Bauarbeiten, chemischen, elektro- 

  chemischen oder elektrischen Einflüssen - soweit diese Umstände nicht auf unser  

  Verschulden zurückzuführen sind - beruhen; 

 b) der Besteller unter Berücksichtigung eines angemessenen Gewährleistungs- 

   einbehalts nicht in Zahlungsverzug ist. 

6.6 Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden 
Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat uns der Besteller - nach Absprache mit 
uns! - die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Andernfalls sind wir von den 
Schadensfolgen freigestellt, die deswegen eintreten, weil der Besteller uns nicht die 
erforderliche Zeit und Gelegenheit gegeben hat, die notwendigen Mangelbeseiti-
gungsmaßnahmen und/oder Ersatzlieferungen vorzunehmen. Nur in dringenden 
Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig 
großer Schäden oder wenn wir mit der Beseitigung des Mangels in Verzug sind, hat 
der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen 
und von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. Von drohenden unver-
hältnismäßig großen Schäden sind wir unverzüglich zu informieren. 

6.7 Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten ab Gefahrübergang. Dies gilt nicht, 
soweit nicht gemäß §§ 438 I Nr. 2 (Bauwerke, Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 
(Rückgriffsansprüche) zwingend längere Fristen vorgeschrieben sind. Für Ersatz-
stücke oder Nachbesserung haften wir bis zum Ablauf der für den ursprünglichen 
Liefergegenstand geltenden Gewährleistungsfrist. 

6.8 Rückgriffsansprüche des Bestellers uns gegenüber bestehen nur insoweit, als der 
Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche 
hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Wird der Besteller wegen eines 
Mangels der neu hergestellten Ware in Anspruch genommen, so ist er verpflichtet, 
uns unverzüglich hierüber zu informieren. Er hat seine Abnehmer entsprechend zu 
verpflichten, sofern diese Unternehmer sind. Wir behalten uns vor, die vom 
Abnehmer gegenüber dem Besteller geltend gemachten Ansprüche im Wege des 
Selbsteintritts zu erfüllen. In diesem Fall gilt die Erfüllung der Ansprüche des 
Abnehmers als Erfüllung etwaiger Ansprüche des Bestellers. 

6.9 Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers nur dann in einem Umfang zurück-
gehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen 
Mängeln stehen, wenn die Ansprüche des Bestellers unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, so sind wir berechtigt, die uns 
entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen 

7. Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche 

7.1 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadens- 
oder Aufwendungsersatzansprüche (nachstehend: Schadensersatzansprüche) 
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen - einschließlich 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Weiter 
haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn wir schuldhaft eine 
wesentliche Vertragspflicht verletzt haben, sowie in den Fällen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und soweit wir Garantien übernommen 
haben. 

7.2 Der Schadensersatz für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt und soweit nicht für die Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit oder aus übernommenen Garantien gehaftet wird. 
Insoweit verjähren diese Schadensersatzansprüche in 12 Monaten. 

7.3 Im übrigen ist die Schadensersatzhaftung - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 
geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Insoweit haften wir insbesondere 
nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, wie z. B. 
entgangenen Gewinn, Produktionsausfall, Rückrufaktionen oder sonstige 
Vermögensschäden des Bestellers. 

7.4 Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

7.5 Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers sind beschränkt auf den Betrag des 
Interesses, welches dieser an der Erfüllung des Vertrags hat 

7.6 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 



8. Eigentumsvorbehalt 

8.1 Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei Pfändungen oder 
sonstigen Eingriffen Dritter in das Vorbehaltseigentum hat der Besteller uns unver-
züglich zu benachrichtigen. 

8.2 Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang 
weiterzuverkaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, und 
zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft 
wird. Zur Einziehung dieser Forderung ist der Besteller auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon 
unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Zession nicht offen zu legen, solange der 
Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Wir können 
verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. 
Wird der Liefergegenstand zusammen mit anderen Waren, die uns nicht gehören, 
weiterverkauft, so gilt die Forderung des Bestellers gegen den Abnehmer in Höhe 
des zwischen uns und dem Besteller vereinbarten Lieferpreises als abgetreten. 

8.3 Die Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltssachen wird durch den Besteller 
stets für uns vorgenommen. Wird die Vorbehaltssache mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende 
Sache gilt das gleiche wie für die Vorbehaltsware. 

8.4 Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand während des Bestehens des 
Eigentumsvorbehalts gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige 
Schäden zu versichern und uns hiervon Anzeige zu machen. Erfolgt dies nicht, so 
sind wir berechtigt, auf Kosten des Bestellers die Versicherungen abzuschließen. 

8.5 Der Eigentumsvorbehalt und die uns zustehenden Sicherungen gelten bis zur 
vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten (z. B. bei Bezahlung im so 
genannten Scheck-Wechsel-Verfahren), die wir im Interesse des Bestellers 
eingegangen sind. 

8.6 Wenn das Recht, in dessen Geltungsbereich sich der Liefergegenstand befindet, 
einen Eigentumsvorbehalt nicht zulässt, können wir alle Rechte ausüben, die wir uns 
am Liefergegenstand vorbehalten können. Der Besteller ist verpflichtet, bei 
Maßnahmen mitzuwirken, die wir zum Schutz unseres Eigentumsrechts oder an 
dessen Stelle eines anderen Sicherungsrechts am Liefergegenstand treffen wollen. 

9. Werkzeuge 

Werden durch uns oder durch von uns beauftragte Dritte zur Durchführung des Auftrags 
spezielle Werkzeuge hergestellt, so werden diese - falls ausdrücklich vereinbart - nur für 
Aufträge des Bestellers verwendet, solange der Besteller seinen Zahlungs- und 
Abnahmeverpflichtungen nachkommt. Wir sind nur dann zur Instandhaltung und zum 
kostenlosen Ersatz dieser Werkzeuge verpflichtet, wenn diese zur Erfüllung einer dem 
Besteller zugesicherten Ausbringungsmenge erforderlich sind. Unsere Verpflichtung zur 
Aufbewahrung erlischt 2 Jahre nach der letzten Teillieferung aus den Werkzeugen und 
vorheriger Benachrichtigung des Bestellers. 

10. Verletzung fremder Schutzrechte 

Haben wir nach Zeichnungen, Modellen oder Mustern des Bestellers zu liefern, so 
übernimmt der Besteller uns gegenüber die Gewähr, dass die nach seinen Vorlagen 
gefertigten Gegenstände gewerbliche Schutzrechte Dritter nicht verletzen. Untersagt uns 
ein Dritter unter Berufung auf ein ihm gehörendes Schutzrecht die Herstellung oder 
Lieferung der Gegenstände, so sind wir berechtigt, die Herstellung oder Lieferung 
einzustellen und Ersatz der aufgewendeten Kosten zu verlangen. Entstehen uns in einem 
solchen Fall aus der Verletzung eines Schutzrechts oder aus der Geltendmachung eines 
Schutzrechts überhaupt Schäden, so hat uns der Besteller dafür Ersatz zu leisten. 

11. Gerichtsstand, Sonstiges 

11.1 Erfüllungsort für die Lieferung ist das Herstellerwerk, Erfüllungsort für die Zahlung 
unser Geschäftssitz. 

11.2 Gerichtsstand ist Oberkirch. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an 
sonstigen gesetzlichen Gerichtsständen zu verklagen. 

11.3 Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme 
des Abkommens der Vereinten Nationen über den Internationalen Warenkauf 
(CISG) und der Regeln des Internationalen Privatrechts. 

 

 


